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Tabelle
über die

GrehaltSTerhältiiisse der oldenburgischeii Oberlehrer und
Richter , sowie der preussischen Oberlehrer .
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Vergleichende Darstellung der Jahresgehälter eines oldenburgischen
Oberlehrers und eines oldenburgischen Richters .
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Anm . Der ungünstige Stand des Oberlehrergehaltes gegenüber dem
des Dichters kommt in dieser Darstellung noch nicht genügend zum Aus¬
druck , weil hier , um die Parallelität mit den preussischen Verhältnissen zu
wahren , die Termine der Oberlehrerzulagen — alle 3 Jahre — zu Grunde
gelegt sind , während die Zulagen der Richter alle 2 Jahre
erfolgen , so dass z . B . ein Richter schon nach 2 Dienstjahren um
G 00 Mk . besser steht , als ein gleichaltriger Oberlehrer .
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Vergleichende Darstellung der Jahresgehälter eines oldenburgischen

und eines preussischen Oberlehrers .
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Vergleichende Darstellung der Gesamtbezüge eines oldenburgischen

Oberlehrers und eines oldenburgischen Richters .
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Vergleichende Darstellung der Gesamtbezüge eines oldenburgischen

und eines preussischen Oberlehrers .
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